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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gem. § 9 BauGB und BauNVO

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4-10) BauNVO)

1.1 Das Gewerbegebiet  wird nach Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 
und Eigenschaften gegliedert und eingeschränkt.   Unzulässig sind Betriebe und Anlagen mit 
vergleichbarem Emissionsgrad, wie sie im Bebauungsplan entsprechend der Abstandsliste in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12.10.2007, Ministerialblatt  NRW 2007, 659) unter der lfd. Nr. 
(Anlage / Betriebsart) aufgeführt sind. Die unzulässigen Betriebsarten sind im entsprechenden 
Bereich des Plangebietes festgesetzt. 

Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII sowie Betriebe und 
Anlagen, die nicht in der Abstandsliste aufgeführt sind und ein vergleichbares Emissionsverhalten  
wie Anlagen der Abstandsklasse VII besitzen, wenn diese die Sicherstellung des 
Immissionsschutzes  an den nächstgelegenen  schutzwürdigen  Nutzungen gutachterlich 
nachweisen.

1.2 Im Gewerbegebiet sind Betriebe und Anlagen, die einen Betriebsbereich  im Sinne des § 3 (5a) 
BImSchG bilden, unzulässig.

1.3 Im Gewerbegebiet  sind Einzelhandelsbetriebe  unzulässig.

1.4 Im Gewerbegebiet  sind Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen 
Dienstleistungen und Darbietungen dienen unzulässig. 

1.5 Im Gewerbegebiet  sind die gem. § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise  zulässigen Nutzungen 
(Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal  sowie Betriebsinhaber  und Betriebsleiter, 
die dem Gewerbegebiet  zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind; Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche  Zwecke; 
Vergnügungsstätten)  nicht Bestandteil  des Bebauungsplanes.

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

Höhe der baulichen Anlagen

2.1 Die maximalen Gebäudehöhen  sind in den jeweiligen Bereichen der Planzeichnung in m ü. NHN 
festgesetzt. Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante der baulichen Anlagen.

2.2 Eine Überschreitung  der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderliche, untergeordnete  
Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann ausnahmsweise  
gem. § 16 (6) BauNVO um bis zu 3,0 m zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit  ist im 
Baugenehmigungsverfahren  nachzuweisen.

3 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22  (4)BauNVO)

3.1 Auf den Gewerbegebietsgrundstücken  ist abweichende Bauweise festgesetzt. Eine 
betriebsbedingte  Überschreitung  der Gebäudelängen  von 50 m ist zulässig, wobei die für eine 
offene Bauweise erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NW einzuhalten sind.

3.2 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen  sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
nicht zulässig.

4 FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON BÄUMEN 
UND STRÄUCHERN 
(gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB)

4.1 Die festgesetzten Flächen zur Anpflanzung sind mit einheimischen, standortgerechten  Bäumen 
und Sträuchern im Pflanzabstand 1,5 x 1,5 m flächendeckend entsprechend der nachfolgenden 
Pflanzliste zu bepflanzen. Die Grünsubstanzen der Flächen zur Anpflanzung und / oder mit einem 
Erhaltungsgebot  belegten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch Neuanpflanzungen  
mit gleichartigen heimischen, standortgerechten Gehölzen zu ersetzen

Liste der wahlweise zu verwendenden Gehölze und Mindestqualitäten:

Sträucher - IStr 2xv (60/80, 80/100, 100/150):
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus spec. Weißdorn
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Ribes rubrum Rote Johannisbeere
Rubus idaeus Himbeere
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Rosa canina Hundsrose

Bäume II. Ordnung - HST, StU 14/16 bzw. Hei (150/175):
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogelkirsche
Sorbus aucuparia Eberesche

Bäume I. Ordnung - HST, StU 14/16:
Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Quercus robur Eiche
Tilia cordata Winterlinde

GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN GEM. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1 WERBEANLAGEN

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche  sind Werbeanlagen nicht zulässig. Innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche  sind Werbeanlagen bis zu einer Größe von 5 qm zugelassen. 
Bei freistehenden Werbeanlagen darf eine Höhe von 5,00 m bezogen auf die Oberkante fertiger 
zugeordneter Erschließungsstraße  nicht überschritten werden.

2 EINFRIEDUNGEN
Einfriedigungen innerhalb des Gebietes sind nur mit heimischen, ortstypischen Hecken oder mit 
einem max. 2,50 m hohen, „nicht blickdichten“ Metallzaun (z. B. Draht-, Stabgitter- oder 
Profilmattenzaun)  zulässig. Bezugshöhe hierfür ist das jeweilige natürliche Geländeniveau.

HINWEIS
1. DENKMÄLER

Bei Bodeneingriffen  können Bodendenkmäler  (kulturgeschichtliche  Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)  
entdeckt werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern  ist  der Stadt Coesfeld und dem 
Landschaftsverband  Westfalen- Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für 
Bodendenkmalpflege , Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

2. ARTENSCHUTZ
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes sollte der Umbruch landwirtschaftlich  genutzter Flächen 
nicht während der Brut- und Aufzuchtzeiten (15.03. - 15.07.) und Gehölzfällungen nicht während 
der Zeiten vom 01.03. - 30.09. erfolgen.

3. ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ
Starkregenereignisse  können durch das öffentliche Entwässerungsnetz  nicht immer vollständig 
aufgenommen werden, sodass es zur Überflutung von Straßen, Gelände und Gebäuden kommen 
kann. Hiergegen muss sich der Grundstückseigentümer  bzw. Nutzer gemäß DIN 1986 Teil 100 
durch sinnvolle Kombinationen von Maßnahmen, die von der individuellen Lage und Gestaltung 
der baulichen Anlage abhängig sind, schützen.

4. RÜCKSTAUSICHERUNG
Gemäß der Entwässerungsatzung  der Stadt Coesfeld hat sich jeder Eigentümer wirkungsvoll  und 
dauerhaft gegen schädliche Folgen von Rückstau zu schützen hat.

5. LEITUNGEN
Es dürfen keine Einwirkungen entstehen oder Maßnahmen vorgenommen werden, die den 
ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden. Zwischen 
dem Versorgungsträger  und dem Grundstückseigentümer  sind vertragliche Vereinbarungen  
abzuschließen, in denen Rechte und Pflichten zwischen den Vertragspartnern geregelt werden. 
Diese sind die Grundlage für die grundbuchliche Eintragung beschränkter persönlicher 
Dienstbarkeiten.

Stand

Plangröße

Maßstab

23.01.2017

1 : 500

Planbearbeitung:

Planübersicht 1 : 5.000

0        5       10      15       20                30              m

Stadt Coesfeld
Bebauungsplan Nr. 141

"Gewerbegebiet östlich Erlenweg" 

88 x 70

Daruper  Straße
GmbH 

15 D-48653  Coesfeld
Telefon +49 (0)2541 9408-0 Fax  6088

WoltersPartner
Architekten & Stadtplaner

info@wolterspartner .de

N
O

R
D

E
N

Bearb. CL/KW

ⓒ Geobasis NRW (2016)

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Die Darstellung der Grundstücksgrenzen  stimmt mit dem Katasternachweis  überein. Stand: 28.04.2016
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung .
Coesfeld, den __ . __ . ____ 

................................
Öffentlich bestellter Vermesser

Der Rat der Stadt hat am __ . __ . ____ gem. § 2 und § 2a des Baugesetzbuches  beschlossen, diesen
Bebauungsplan  aufzustellen. Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Coesfeld, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  über die Bauleitplanung hat am __ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 1
des Baugesetzbuches  stattgefunden.
Coesfeld , den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat
vom __ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches  stattgefunden.
Coesfeld, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches  beschlossen, diesen
Bebauungsplan  - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Coesfeld, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer
 

Dieser Bebauungsplan  - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches  in der Zeit
vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches  durchgeführt .
Coesfeld, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt .
Coesfeld, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches  ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes  am __ . __ . ____  
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Coesfeld, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  - 
BauNVO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der 
zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung  1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
18.12.1990 (BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  - Landesbauordnung  - (BauO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung  vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt 
geänderten Fassung.
Gemeindeordnung  Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  (Landeswassergesetz  - LWG -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt 
geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 31.07.2009 
(BGBl. I S.2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landschaftsgesetz  NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 21.07.2000 
(GV.NRW. S. 568) in der zuletzt geänderten Fassung.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundes-Immissionsschutzgesetz  (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), in der zuletzt geänderten Fassung.
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes  
(Verordnung über genehmigungsbedürftige  Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997 (BGBl. I 
S. 504), in der zuletzt geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN

Gemarkung: Coesfeld Stadt
Flur: 017
Kataster Stand: April 2016 (Kreis Coesfeld ETRS89)
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Mit Leitungsrecht belastete Flächen zugunsten des Anliegers

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,8

Maximale Baukörperhöhe  bezogen auf Meter über NHN
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

H max:

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung Nr. 3a

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN  gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG  gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des Bebauungsplanes  
gem § 9 (7) BauGB

Sichtdreiecke -nachrichtliche Darstellung-  sind von jeglicher Sichtbehinderung
von 0,8 m bis 2,5 m über Fahrbahnoberkante  freizuhalten gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN  UND HINWEISE

Flurstücksgrenze Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

123

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Geschoßflächenzahl1,0

Bestandshöhe

Flurgrenze FlurnummerFlur 10

1

Straßenbegrenzungslinie

Flächen für Nutzungsbeschränkungen  oder für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Gewerbegebiete , siehe textliche Festsetzungen Nr. 1 GE

Flächen zur Anpflanzung von bodenständigen  Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

86.00Zweckbestimmung: Schutz- und TrenngrünS+T

Abgrenzung unterschiedlicher  Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Private Grünfläche Grünfläche

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Flächen zugunsten des AbwasserwerkesG F L

L

Änderungen aufgrund vorgebrachter  Anregungen und 
Hinweise gem. §§ 3(2)/4(2) BauGB sind in rot 
eingetragen 


